Dienstvereinbarung über den Umgang mit alkohol- und suchtgefährdeten Mitarbeitern/innen
zwischen der/dem _____________________________ (Name der Einrichtung) und der Mitarbeitervertretung des __________________________ (Name der Einrichtung) gemäß § 38 Abs. 1 Nr.10 und § 36 Abs. 1 Nr.10 MAVO.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des/der _______________________ (Name der Einrichtung).
§ 2 Ziele
Die Dienstvereinbarung verfolgt das Ziel, dem Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen am Arbeitsplatz vor dem Hintergrund der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität sowie der Gefährdung der eigenen Person und anderer Personen entgegenzuwirken. 
Für den Umgang mit suchtgefährdeten Mitarbeitern/innen beschreibt diese Dienstvereinbarung eine Abfolge von Interventionen und sichert so die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/innen. 

§ 3 Missbrauch von Suchtmitteln
Als Suchtmittel gelten im Folgenden alle künstlichen und natürlichen Drogen (z.B. Alkohol, Drogen, Medikamente etc.). Mitarbeiter/innen dürfen in alkoholisiertem Zustand (auch mit Restalkohol) oder unter Rauschmitteleinfluss nicht zur Arbeit erscheinen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei alkoholbedingten Unfällen kein Versicherungsschutz gewährt wird (BGV A1 § 15 Abs. 2 Unfallverhütungsvorschrift).

Auf Alkohol und sonstige Rauschmittel ist während der Arbeitszeit grundsätzlich zu verzichten. Insbesondere bei Feierlichkeiten soll auf ein alkoholfreies Getränkeangebot geachtet werden. Vorgesetzte übernehmen bei diesen Anlässen eine nicht zu unterschätzende präventiv wirkende Vorbildfunktion. 

§ 4 Pflichten bei bekannt werden von Suchtmittelmissbrauch
Die zuständigen Vorgesetzten sind verpflichtet, unmittelbar nach bekannt werden von Suchtmittelmissbrauch die nach dieser Dienstvereinbarung vorgesehenen Maßnahmen einzuleiten. 

§ 5 Verantwortung aller Mitarbeiter/innen
Der Schutz betreuter Personen, sowie die Hilfe für suchtgefährdete/-abhängige Mitarbeiter/innen erfordern möglichst frühzeitige Maßnahmen. Aus diesem Grund haben alle Mitarbeiter/innen des/der _________________________ (Name der Einrichtung) die Verantwortung das Vernachlässigen von Arbeits- und Dienstpflichten im Rahmen der kollegialen Zusammenarbeit nach Möglichkeit anzusprechen und diese zugleich ihrem Dienstvorgesetzten oder gegebenenfalls dessen Vorgesetzten umgehend und klar zur Kenntnis bringen. Dies dient auch dem persönlichen Schutz vor Haftungsfolgen. 

§ 6 Schweigepflicht
Die Inhalte und Informationen über Gespräche mit betroffenen Mitarbeiter/innen unterliegen grundsätzlich der Schweigepflicht. Ausnahmen hiervon sind gegeben, falls die Vermeidung von Gefährdungen von Mitarbeitern/innen und/oder betreuten Personen die Weitergabe von Informationen erforderlich machen 

§ 7 Maßnahmen und Hilfsangebote bei Auffälligkeiten
Bestandteil dieser Dienstvereinbarung ist eine „Stufenintervention Sucht“, die als Leitfaden beim Umgang mit betroffenen Mitarbeiter/innen dient. Sie ist bei allem weiteren Vorgehen durch die/den Vorgesetzte/n zu beachten.

Der Zeitabstand zwischen den einzelnen in der „Stufenintervention Sucht“ genannten Stufen ist unerheblich. Bei jeder weiteren Auffälligkeit wird das Verfahren zwingend in der nächsten Stufe fortgesetzt. Nach erfolgreicher Durchführung einer Beratung und Behandlung ist bei einem suchtbedingten Rückfall entsprechend der Stufe III zu verfahren. 

§ 8 Vorsorgliche Feststellung der Dienstunfähigkeit
Ist ein/e Mitarbeiter/in nach Ansicht der/s Vorgesetzten infolge Suchtmittelgenusses nicht im Stande, die übertragenen Aufgaben ohne Selbst- oder Fremdgefährdung zu erfüllen, ist die vorsorgliche Feststellung der Dienstunfähigkeit schriftlich fest zu halten und der/die Betroffene muss auf sicherem Wege nach Hause geschickt werden. Die anfallenden Kosten tragen der/die Mitarbeiter/in. Die ausgefallene Arbeitszeit ist nachzuarbeiten.
§ 9 Kündigung und Wiedereinstellung

Muss eine Kündigung ausgesprochen werden, wird in das Kündigungsschreiben ein Vermerk aufgenommen, dass die _______________________ (Name der Einrichtung) nach einer einjährigen abstinenten Bewährungszeit im Anschluss an eine erfolgreiche stationäre Behandlung einmalig – in Abstimmung mit dem Betriebsarzt/der Betriebsärztin (Vorlage des Abschlussberichts der Behandlung, eingehende Untersuchung, ggf. Einholung von Laborwerten) – die Bewerbung auf freie Stellen aktiv unterstützt.

§ 10 Ausnahmen bei erhöhtem Gefährdungspotential
Die Stufeninterventionen dienen der einheitlichen Behandlung von Suchtauffälligkeiten und sind für den Regelfall verbindlich. Falls die Vermeidung von Gefährdungen von Mitarbeitern/innen und/oder betreuten Personen es erforderlich macht, kann in begründeten Ausnahmefällen die/der zuständige Vorgesetzte in Abstimmung mit der Mitarbeitervertretung und der Personalleitung von den aufgeführten Stufeninterventionen abweichen.
§ 11 Informations- und Schulungsmaßnahmen
Mitarbeiter/innen mit Personalverantwortung werden mit dem Ziel geschult, rechtzeitig Suchtgefahren und Suchtverhalten zu erkennen, präventiv zu wirken und Kenntnisse der Gesprächsführung zu erwerben, die es den Suchtkranken und -gefährdeten erleichtern, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.

In Dienstbesprechungen und Mitarbeiterversammlungen wird diese Dienstvereinbarung vorgestellt und besprochen. Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Gesundheits-vorsorge sollen die Mitarbeiter/innen über die Suchtproblematik und ihre Hintergründe informiert werden.
§ 12 Betriebliche Ansprechperson Sucht
Der Dienstgeber bestellt nach Anhörung der Mitarbeitervertretung eine/n Mitarbeiter/in der Einrichtung als „betriebliche Ansprechperson Sucht“. Ihre Aufgabe ist die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Dienstvereinbarung und die Beratung und Begleitung in suchtbedingten Krisensituationen am Arbeitsplatz.

§ 13 Weiterentwicklung
Die Erfahrungen mit der vorliegenden Dienstvereinbarung werden einmal jährlich von _______________________________(Vorstand/Geschäftsführung/Stiftungsrat) und der Mitarbeitervertretung ausgewertet. Falls erforderlich werden Gespräche mit dem Ziel einer Weiterentwicklung der Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgenommen.
§ 14 Schlussbestimmungen
Diese Dienstvereinbarung tritt am __.__.____ in Kraft.
Sie wird in Dienstbesprechungen aller Einrichtungen und Dienste bekannt gegeben und allen Mitarbeitern/innen zugänglich gemacht. 
Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung wirkt die Dienstvereinbarung bis zum Inkrafttreten einer neuen Vereinbarung, längstens jedoch ein Jahr. Änderungen im gegenseitigen Einvernehmen sind jederzeit möglich. 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und Anwendung dieser Dienstvereinbarung sind unverzüglich klärende Gespräche zwischen _____________________(Vorstand/GF/Stiftungsrat) und Mitarbeitervertretung einzuleiten. 
Die Informations- Beratungs- und Beteiligungsrechte der MAV gem. MAVO bleiben von dieser Dienstvereinbarung unberührt.
_____________, den __.__.____
________________________

_______________________

(Vorstand/GF/Stiftungsrat)


Vorsitzende/r der Mitarbeitervertretung
Stufeninterventionen Sucht
	Stufe
	Indiz
	Teilnehmerkreis
	Gesprächsinhalt
	Rechtliche Konsequenz

	I.
	Erste Auffälligkeit 

am Arbeitsplatz 
	· Vorgesetzte/r 

· Betroffene/r Mitarbeiter/in
· Mitarbeitervertretung auf Wunsch des/der Mitarbeiter/in
	· Auffälligkeit konkret benennen

· Verbindung mit Suchtmittelkonsum/-missbrauch ansprechen

· Pflichtverletzung erläutern

· Stellungnahme anhören 

· Positive Unterstützung signalisieren

· Dienstvereinbarung aushändigen 

· Informationsmaterial zum örtlichen Beratungsangebot aushändigen

· Weiteres Gespräch bei erneuter Auffälligkeit ankündigen

· Vorgesetzte/r verfasst für sich einen Gesprächsvermerk und informiert die Einrichtungsleitung
	Keine 

	II.
	Zweite Auffälligkeit am Arbeitsplatz 
	· Vorgesetzte/r

· Betroffene/r Mitarbeiter/in

· Einrichtungsleitung 
· Mitarbeitervertreter/in oder betriebliche Ansprechperson Sucht
	· Auffälligkeit konkret benennen 
· Pflichtverletzung erläutern 
· Verbindung mit Suchtmittelkonsum/-missbrauch ansprechen 
· Stellungnahme anhören 
· Positive Unterstützung signalisieren 
· Auflage: Suchtberatung bei einer psychosozialen Beratungsstelle, sowie zeitnaher Nachweis der Gespräche an die Einrichtungsleitung 
· Arbeitsrechtliche Konsequenzen bei erneuter Pflichtverletzung ankündigen 
	Gesprächsvermerk durch Personalabteilung
Schriftliche Ankündigung der ersten Abmahnung
Beamte: Schriftliche Ankündigung der Einleitung eines Disziplinarverfahrens (Ziel: Verweis)

	III.
	Dritte Auffälligkeit am 

Arbeitsplatz bzw. Nichterfüllung der Auflage
	· Vorgesetzte/r 

· Betroffene/r Mitarbeiter/in

· Einrichtungsleitung Personalleitung 

· Mitarbeitervertreter/in oder betriebliche Ansprechpartnerin Sucht
	· Auffälligkeit konkret benennen 

· Pflichtverletzung erläutern 

· Verbindung mit Suchtmittelkonsum/-missbrauch ansprechen

· Stellungnahme anhören 

· Positive Unterstützung signalisieren 

· Auflage: Ambulante Therapie als Minimalauflage mit zeit-nahem Nachweis der Gespräche an die Einrichtungsleitung
· Arbeitsrechtliche Konsequenzen bei erneuter Pflichtverletzung ankündigen
· Enge Zusammenarbeit mit einer psychosozialen Beratungs-stelle unter Wahrung der Schweigepflicht 

· Arbeitsrechtl. Konsequenzen bei erneuter Pflichtverletzung ankündigen
	Gesprächsvermerk durch Personalabteilung
Erste Abmahnung mit Ankündigung der zweiten Abmahnung
Beamte: Einleitung eines Disziplinarverfahrens (Ziel: Verweis)

	IV.
	Vierte Auffälligkeit am Arbeitsplatz bzw. Nichterfüllung der Auflage
	· Vorgesetzte/r
· Betroffene/r Mitarbeiter/in

· Einrichtungsleitung
· Personalleitung
· Mitarbeitervertreter/in oder betriebliche Ansprechperson Sucht
	· Das Gespräch soll unverzüglich nach der Feststellung der erneuten Pflichtverletzung stattfinden.

· Auffälligkeit konkret benennen
· Pflichtverletzung benennen 
· Verbindung mit Suchtmittelkonsum/-missbrauch ansprechen
· Stellungnahme des/der betroffenen Mitarbeiters/in anhören
· positive Unterstützung signalisieren 
· Auflage: Vorbereitung und Durchführung einer stationären Therapie zeitnahem Nachweis der Gespräche an die Einrichtungsleitung 
· Enge Zusammenarbeit mit einer psychosozialen Beratungsstelle unter Wahrung der Schweigepflicht 
· Arbeitsrechtliche Konsequenzen bei erneuter Pflichtverletzung ankündigen 
	Gesprächsvermerk an die Personalabteilung
Zweite Abmahnung mit Ankündigung der Kündigung
Beamte:
Ankündigung der Einleitung eines zweiten Disziplinarverfahrens

	V.
	Fünfte Auffälligkeit am Arbeitsplatz bzw. Nichterfüllung der Auflage
	· Betroffene/r Mitarbeiter/in

· Einrichtungsleitung
· Personalleitung
· Mitarbeitervertreter/in oder betriebliche Ansprechperson Sucht
	· Auffälligkeit konkret benennen

· Pflichtverletzung erläutern

· Verbindung mit Suchtmittelkonsum/-missbrauch ansprechen

· Stellungnahme des Betroffenen anhören 
	Einleitung des Kündigungs- bzw. des Disziplinarverfahrens unter Beteiligung der Mitarbeitervertretung


Ab der Stufe II hat der/die betroffene Mitarbeiter/in die Möglichkeit eine Person seines/ihres Vertrauens hinzuzuziehen. Spricht sich die/der Mitarbeit/in ausdrücklich gegen eine Beteiligung der Mitarbeitervertretung oder der betrieblichen Ansprechperson Sucht aus, wird diesem Wunsch Folge geleistet.
1

